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Statuten 
 

 Die Sektion Zug der Union Schweizerischer Kurzwellenamateure (Sektion Zug der USKA) besteht als Verein 
gemäss Art. 60ff  des ZGB und hat ihren Sitz in Zug 
 

 Die in Kraft befindlichen Zentralstatuten gelten sinngemäss auch für die Sektion, sofern die Sektionsstatuten 
keinen entsprechenden Hinweis erhalten. 
 

 Als Mitglieder werden Angehörige der USKA-Zentralorganisation aufgenommen. Die Aufnahme geschieht 
durch den Vorstand. 
> Mitglieder sind solche, die Mitglieder der Zentral-USKA sind. Sie sind in der Sektion stimmberechtigt. 
> Gönner sind solche, die durch ihren Beitrag unsere Tätigkeit unterstützen. Sie können zu Anlässen der Sek-
tion eingeladen werden. Sie haben kein Stimmrecht. 
 

 Beiträge: 
> Mitglieder: Der Sektionsbeitrag beträgt 40.00 Franken. 
> Gönner: Beitragshöhe frei. 
 

 Organe der Sektion sind: 
> Die Sektionsgeneralversammlung 
> Der Vorstand, der mindestens aus Sektionspräsident, Vizepräsident, Aktuar, Kassier und weiteren Vorstands-
mitgliedern nach Bedarf  besteht. Der Vorstand entscheidet bei Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern 
mit dem einfachen Mehr. 
 

 Für die Einberufung der GV, Zuständigkeit und Beschlussfassung gelten die Bestimmungen Art. 64f  des ZGB. 
 

 Der Vorstand legt der ordentlichen GV ein Ausgaben-/Einnahmenbudget vor. Die Rechnungsrevisoren ent-
scheiden über Budgetüberschreitungen von mehr als 30% der Budgetposition. 
 

 Die Mitglieder trifft keine Haftbarkeit für die Verpflichtungen des Vereins. Für diese haftet nur das Vereinsver-
mögen. 
 

 Anträge zuhanden der GV sind bis zum 1. Dezember dem Präsidenten einzureichen (Poststempel). Sie erschei-
nen in der Traktandenliste. 
 

 Die Auflösung der Sektion kann an einer Sektions-GV durch 2/3 Mehrheit aller Mitglieder beschlossen werden. 
Das Vermögen fällt an die Zentralkasse der USKA, die es einer Neugründung während der Dauer von 5 Jahren 
zur Verfügung hält. 
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